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Energieberatung

Kostenlose telefonische Energieberatung der Klimaregion 
Rhein-VoreifelinKooperationmitderVerbraucherzentraleNRW
am 20. Oktober 2021 von 14 bis 17.45 Uhr, Anmeldung erforderlich 
unter:  02222 945-285,  tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldungunterwww.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Zugang nur mit Online-Ticket!

Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: DieAbteilungfürSoziales,Seniorenund 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee31a)folgtdenallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Besucher aller Dienststellen müssen einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Sitzungen sind öffentlich.
Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.

Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.
Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung.

Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Anmeldungen können per E-Mail an claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder

telefonisch unter 02222 945-218 erfolgen.
In den Sitzungsräumlichkeiten ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen.

Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

Am zugewiesenen Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.
Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder darüber müssen die Teilnehmer*innen außerdem 

 vollständig geimpft oder genesen sein oder über einen bescheinigten höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden negativen Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen. 

Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.
Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de

oder unter session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Mobilitäts- und Verkehrs - 
entwicklungs ausschuss
Dienstag, 26.10.2021, 18 Uhr, Ratssaal des 
 Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 27.10.2021, 18 Uhr, Ratssaal des 
 Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 28.10.2021, 18 Uhr, Ratssaal des 
Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

Faires Frühstück
Die Fairtrade-Stadt Bornheim lädt für Sonntag, 17. 
Oktober, 11 Uhr, zum Fairen Frühstück in den Rats-
saal ein. Eine Referentin wird über „Nachhaltigkeit 
im Kakaoanbau“ berichten. Anschließend bleibt 
genügend Zeit, sich zum Thema Nachhaltigkeit in 
gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Es gilt 
die 3G-Regel. Geimpfte, Genesene und Getestete 
werden gebeten, einen Nachweis und eine medizi-
nische Maske mitzubringen.
Weltweit leiden Millionen Menschen unter pre-
kären Arbeitsverhältnissen, ausbeuterischer 
Kinderarbeit und moderner Sklaverei. Die Inter-
nationale Arbeitsorganisation bezeichnet men-
schenwürdige Arbeit als einen entscheidenden 
Faktor für die Bekämpfung der Armut und für 

eine gerechte Gestaltung der Globalisierung. Der 
Faire Handel stellt die Menschen in den Mittel-
punkt des Wirtschaftens und trägt mit höheren 
Erlösen für die Produzentinnen und Produzenten, 
sicheren Arbeitsbedingungen und der Förderung 
von Geschlechtergerechtigkeit zu einer gerech-
teren Zukunft und dem Schutz von Menschen-
rechten bei. Die Stadt Bornheim ist seit 2012 Fair- 
trade-Stadt.

> Weitere Infos 
und Videos 
unter: 
www.bornheim. 
de/fairtrade

Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachung
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Öffentliche Bekanntmachung der 1. Satzung vom 27.09.2021 zur Änderung 
der Friedhofsgebührensatzung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016

Aufgrund der §§ 7 und 60 Absatz 2 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666/SGV.
NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), der §§ 4, 5 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW S. 712/
SGV.NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. De-
zember 2019 (GV.NRW S. 1029), § 4 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen vom 17. Juni 2003 (GV.
NRW S. 313/SGV. NRW. 2127), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. Dezember 2020 (GV.NRW S. 1109) und der Sat-
zung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim vom 09.12.2009 
in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 04.03.2016, 
hat der Verwaltungsrat des Stadtbetrieb Bornheim AöR in 
seiner Sitzung am 21.09.2021 die folgende 1. Satzung vom 
27.09.2021 zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016 beschlossen:

Artikel I
Änderung § 2
§ 2 erhält die neue Bezeichnung „Gebührenpflichtige Person“.

Artikel II
Änderung Gebührentarif
Der Gebührentarif wird im Punkt 5 wie folgt geändert:
- Streichung des Unterpunktes 5.1 Grabräumung von Wahl-

grabstätten – 250 €.
- Streichung des Unterpunktes 5.2 Grabräumung von Ur-

nenwahlgrabstätten – 150 €.
- Dadurch erforderliche neue Nummerierung der Unter-

punkte 5.3 – 5.5 in 5.1 – 5.3.

Artikel II
In-Kraft-Treten
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende 1. Satzung 
vom 27.09.2021 zur Änderung der Friedhofsgebührensat-
zung des StadtBetrieb Bornheim vom 01.03.2016 mache 
ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbin-
dung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht bekannt.
Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann,

es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 27.09.2021
gez. Christoph Becker, Bürgermeister
gez. Ulrich Rehbann, Vorstand StadtBetrieb

Bekanntmachung 
Aufruf von Reihengräbern auf den Friedhöfen der Stadt Bornheim

Auf allen Friedhöfen der Stadt Bornheim endet am 
31.12.2021 das Nutzungsrecht an Reihengräbern, in denen 
bis einschließlich 2001 Verstorbene nach dem 5. Lebens-
jahr und bis einschließlich 2006 Verstorbene bis zum 5. 
Lebensjahr bestattet worden sind.
Die Verfügungsberechtigten der aufgerufenen Gräber 
werden gebeten, gemäß § 23 Abs. 2 der Satzung für die 
Friedhöfe der Stadt Bornheim vom 09.12.2009 in der Fas-

sung der 2. Änderungssatzung vom 04.03.2016 bis zum 
31.03.2022 die Grabmale, sonstige bauliche Anlagen sowie 
Einfassungen zu entfernen und die Grabstätten zu räumen. 
Nicht fristgerecht entfernte Grabaufbauten und Gewächse 
gehen gemäß § 23 Abs. 2 der Friedhofssatzung entschä-
digungslos in das Eigentum der Stadt Bornheim über. Die 
abzuräumenden Reihengräber werden außerdem durch 
besondere Hinweisschilder auf den Grabstätten gekenn-

zeichnet. Ab 01.04.2022 werden die oben bezeichneten 
Gräber durch den Stadtbetrieb Bornheim - kostenfrei - 
geräumt.
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Bekanntmachung 
können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift beim Vorstand des 
Stadtbetrieb Bornheim AöR, Donnerbachweg 15, 53332 

Bornheim, einzulegen. Wird die Frist durch einen von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt, so wird dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet.

Bornheim, 28. September 2021
- Der Vorstand -
gez. Ulrich Rehbann

Daumen hoch für fair gehandelte Produkte. Foto: Pixabay


